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„Das Wahlrecht ist
ein hohes Gut“
Es war ein bis dato einmaliges Ereignis, noch nie zuvor musste eine Wahl in der Steiermark verschoben bzw. 
ausgesetzt werden. Die Ausbreitung des Coronavirus im März hat es unmöglich gemacht, den Wahltag am 
22. März durchzuführen. Weil die Gemeinderatswahlen aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden, 
bleiben Kandidatenlisten und Wählerverzeichnisse unverändert. Einen weiteren vorgezogenen Wahltag wie im 
März wird es nicht geben, dafür kann aber noch einmal um Wahlkarten angesucht werden – sofern das nicht 
schon geschehen ist.

Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer: „Mit dem Wahl-
termin am 28. Juni folgen wir 
nicht nur dem einstimmigen 
Beschluss des Landtages 
Steiermark, sondern auch dem 
Wunsch der überwältigenden 
Mehrheit der steirischen 
Gemeinden. Die Abhaltung 
von Wahlen gehört zu den 
Kernaufgaben einer Demokratie, 
das Wahlrecht ist ein hohes Gut! 
Wir werden alles Erdenkliche 
tun, damit bei der Durchführung 
der Gemeinderatswahl die 
Wählerinnen und Wähler sowie 
die Mitglieder der Wahlbehörden 
bestmöglich vor einer COVID-
19-Ansteckung geschützt sind. 
Es ist unter Einbindung von 
Bundes- und Landesstellen 
ein Hygiene-Leitfaden 
erarbeitet worden, der einen 
größtmöglichen Sicherheits- 
und Hygienestandard in 
jedem steirischen Wahllokal 
garantiert!“

Der Präsident des Steirischen 
Gemeindebundes, LAbg. 
Bgm. Erwin Dirnberger, hat 
unzählige Gespräche mit den 
steirischen Bürgermeistern 
geführt: „Bei den steirischen 
Bürgermeistern war die 
Meinung eindeutig: Nahezu alle 
von mir befragten Ortschefs 
wollten die Wahl möglichst 
schnell zu Ende bringen, 
da auch die Gemeinden in 
Folge der Krise vor großen 
Herausforderungen stehen.
Nach der Wahl könne man 

sich dann ausschließlich den 
Problemen widmen, die in 
Folge der COVID-19-Krise 
für die Gemeinden entstanden 
sind und entstehen. Um 
hier nachhaltige Lösungen 
zu schaffen, wird es einen 
nationalen Schulterschluss 
zwischen Bund, Ländern und 
unseren Gemeinden brauchen. 
Außerdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass die Briefwahl 
in Zeiten wie diesen eine gute 
Möglichkeit ist, seine Stimme 
‚kontaktlos‘ abzugeben.“

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger 
führte unzählige Gespräche 
mit den Bürgermeistern: 

„Nahezu alle Orts- 
chefs wollten die 
Wahl möglichst 

schnell zu Ende 
bringen.“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appelliert an die Steirerinnen und Steirer, 
am 28. Juni vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.
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Besonders setzen wir auf:

  Förderung des öffentlichen Verkehrs
• Anbindung des gesamten Gemeindegebietes an die GKB-Linie 

in Tobelbad.
• Zuschuss zu den Jahreskarten des Verkehrsverbundes  

Steiermark.

  Unterstützung der häuslichen Pflege
• Schaffung einer Tagesbetreuungsmöglichkeit für  

Pflegebedürftige.

  Errichtung eines Jugendzentrums
• Schaffung von Aufenthalts- und Freizeitmöglichkeiten für  

Jugendliche.

  Mehr Kontrolle und Transparenz in unserer Gemeinde
• Bürgerinteressen verstärkt einbringen und die Alleingänge  

der SPÖ verhindern.

  Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet

FÜR DIE SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR
Im Gemeindegebiet wurden mehrere Rad- und Gehwege errichtet bzw. erneuert.
Dies bedeutet mehr Sicherheit für die Fußgänger und dient zum Schutz der
Radfahrer und ist auch eine Erleichterung für den Fahrzeugverkehr.

AUCH GELD FÜR UNSERE JÜNGSTEN
Seit Anfang 2010 wurde ein Betreuungsbeitrag von 30 Euro im Monat eingeführt. 
Dieser dient zur Unterstützung für Kinder in unserer Gemeinde zwischen dem 
zweiten und dritten Lebensjahr, welche in einer Krabbelstube oder auch zu Hause 
betreut werden.

MEHR EFFIZIENZ IM SAMMELZENTRUM
Es konnte erreicht werden, dass eine Papierpresse für das Altstoffsammelzentrum
in Betrieb genommen werden konnte. Durch die Papierpresse wird nicht nur an
Platz eingespart, es erleichtert auch die Entsorgung von Papier, Karton und
Verpackungsmaterial. Des Weiteren werden die Kosten auf Grund geringerer
Abfuhrtermine pro Jahr um rund 430 Euro gesenkt.

FÖRDERUNG FÜR PRIVATE HAUSZUFAHRTEN
Wir konnten erreichen, dass ab sofort Asphaltierungsarbeiten bei privaten 
Hauszufahrten von der Gemeinde gefördert werden.

ÖVP Haselsdorf-Tobelbad

Erfolge der letzten Jahre

Anstehende Projekte
…welche wir in den kommenden Jahren in Haselsdorf-
Tobelbad vorhaben, um die Lebensqualität zu verbessern.

Die Gemeinderatswahl hat sich aufgrund 
der letzten Ereignisse auf Sonntag, den 
28. Juni 2020 verschoben. Alle bereits ab-
gegebenen Stimmen vom vorgezogenen 
Wahltermin, sowie die abgegebenen 
Wahlkarten behalten ihre Gültigkeit. 

Momentan beschäftigen uns natürlich 
wichtigere Themen als die Gemeinde-
ratswahl, dennoch muss sichergestellt 
werden, dass die Gemeinde auch in dieser 
herausfordernden Zeit handlungsfähige 
Gemeindeorgane mit Gestaltungskraft 
und -willen hat. Die Arbeit dieser fünf-
zehn gewählten Personen wird unsere 
Heimatgemeinde für die nächsten fünf 
Jahre, mehr oder weniger, prägen und 
gestalten. 

Wir haben unsere Ziele klar definiert 
und sogar in der Zwischenzeit ein inhalt-
liches Thema, die „Förderungen für pri-
vate Hauszufahrten“, durchgebracht. Wir 
möchten selbstverständlich auch die hei-
mischen Betriebe und Dienstleister unter-
stützen, die in dieser Zeit vor besonderen 
Herausforderungen stehen.

Das Team der ÖVP für die Gemeinde-
ratswahl setzt sich aus altbekannten, aber 
auch einigen neuen Gesichtern zusam-
men. Auf den nächsten Seiten können Sie 
sich ein Bild davon machen.

Mit der Vorstellung unserer Kandida-
tinnen und Kandidaten haben Sie auch 
Ihre Ansprechpartner für Ihre Anliegen, 
die Sie nutzen sollten. Gemeinsam wollen 
wir in Haselsdorf-Tobelbad das Lebens-
werte erhalten und die Zukunft gestalten. 
Bitte geben Sie uns daher am Sonntag, 
den 28. Juni 2020 Ihre Stimme.

Ihr
Sepp List
Ortsparteiobmann

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!
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16    Dr. Paul Tschuffer
17    Siegfried Kager
18    DI Johannes Luttenberger
19    Hannelore Weicher
20    Karin Stebegg
21    Michael Schalk
22    Jürgen Thier
23    Heidemarie Vilim
24    Walter Grundner  
25    Franz Fruhwirth
26    Rene Reinberger
27    Roland Kierein
28    Gabriele Buresch

GEMEINSAM FÜR HASELSDORF-TOBELBAD, WO UNSER   HERZ ZUHAUSE IST

Sepp List
Jahrgang 1954
Pensionist

Franz Vilim
Jahrgang 1957
Pensionist

Paul Jarz
Jahrgang 1963
Beamter

Alexander Fruhwirth
Jahrgang 1999
Lehrling

Stefanie Fruhwirth
Jahrgang 1976
Selbstständig

Heinz Sailer
Jahrgang 1958
Diplomkrankenpfleger/
Stationsleitung

Wolfgang Kaspar
Jahrgang 1952
Buchbindermeister

Stefan Reiter 
Jahrgang 1989
selbstständiger 
IT-Techniker

Thomas Mayr
Jahrgang 1982
Zerspanungstechniker

Emmerich Florian
Jahrgang 1946 
Tischlermeister

Markus Jarz  
Jahrgang 1988
Maschinenfertigungs-
techniker
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Unser Team für Haselsdorf-Tobelbad
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Daniel Kaspar
Jahrgang 1991
Selbstständig

Manuela Eberhart
Jahrgang 1988
Landesbedienstete

Ingrid Lex
Jahrgang 1964
Kindergartenbetreuerin

Franz Weicher 
Jahrgang 1943
Pensionist

11 12

5 6

Unser Team für Haselsdorf-Tobelbad

Förderung des 
öffentlichen Verkehrs

Unterstützung der 
häuslichen Pflege

Förderung für 
private Hauszufahrten

Errichtung eines 
Jugendzentrums

Mehr Kontrolle und 
Transparenz

Verkehrsberuhigung 
im Gemeindegebiet

Haben Sie ein konkretes Anliegen oder Fragen 
zu unserem aktuellen Programm? 

Rufen Sie uns gerne an oder 
senden uns ein E-Mail.

Sepp List Telefon: 0681 / 1060 1584
  E-Mail: list.sepp@gmail.com

Ihre ÖVP jetzt auch im Internet: 

www.haselsdorf-tobelbad.at
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Tortenfachgeschäft
Tobelbaderstraße 182, 8144 Tobelbad
office@gustabene.com
Öffnungszeiten
Di. - Do. 10:00 - 17:00 • Fr. 10:00 - 18:00 • Sa. 10:00 - 13:00

www.gustabene.com

Die wichtigsten Fragen zu den 
Gemeinderatswahlen am 28. Juni 
haben wir für Sie zusammengefasst:
Wenn ich im März bereits 
eine Wahlkarte beantragt 
habe und sie noch nicht 
abgegeben habe – bis wann 
muss ich diese abgeben?

Alle bisher ausgestellten 
Wahlkarten behalten ihre 
Gültigkeit, die Wahlkarten 
können bis zum 28. Juni 
abgegeben werden.

Was passiert, wenn ich noch 
nicht gewählt habe und vor 
dem neuen Wahltag meinen 
Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde verlege?

Nachdem das 
Wählerverzeichnis 
unverändert bleibt, können 
Sie nur in Ihrer alten 
Gemeinde, also am alten 
Wohnsitz, Ihre Stimme 
abgeben.

Wie kann ich mein Wahlrecht 
wahrnehmen, wenn ich am 
28. Juni nicht in meinem 
Wohnort bin?

Rechtzeitig eine Wahlkarte 
beantragen und so die 
Stimme abgeben.

Wird sich das 
Wählerverzeichnis ändern 
und ein neuer Stichtag 
festgelegt?
Darf ich wählen, wenn ich 
inzwischen 16 Jahre alt 
geworden bin?

Nein, das Wählerverzeichnis 
und die Anzahl der 
wahlberechtigten Personen 
bleiben gleich. Es sind nach 
wie vor 804.095 Personen 
wahlberechtigt, davon 
410.024 Frauen und 394.071 
Männer.

Bleiben die Wahlvorschläge 
der Parteien aufrecht oder 
können neue Wahlvorschläge 
eingebracht werden?

Nein, eingebrachte 
Wahlvorschläge können 
nicht mehr geändert werden, 
auch neue Wahlvorschläge 
können nicht mehr 
eingebracht werden.

Wird es vor dem neuen 
Wahltag noch eine weitere 
Möglichkeit geben, eine 
Wahlkarte zu beantragen?

Ja, die Landesregierung 
hat beschlossen, dass für 
den Wahltermin am 28. 
Juni wieder Wahlkarten 
ausgestellt werden 
können. Diese können 
beim Gemeindeamt, 
schriftlich oder mündlich 
bis Mittwoch, 24. Juni und 
nur mündlich bis Freitag, 
26. Juni, 12 Uhr, beantragt 
werden.

Wer kann eine Wahlkarte 
beantragen?

Alle Personen, die bis jetzt 
noch keine Wahlkarte 
beantragt haben!

Können Listen zurückgezogen
werden?

Nein.

Was passiert, wenn ich 
am vorgezogenen Wahltag 
gewählt habe und danach 
(vor dem 28. Juni) meinen 
Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde verlege?

Ihre Stimme gilt dann 
nach wie vor für Ihre alte 
Wohnsitzgemeinde.

Kann ich mein 
eigenes Schreibgerät 
(Kugelschreiber, Bleistift, 
Filzstift) in das Wahllokal 
mitnehmen?

Ja, das ist erlaubt und 
das sollen Sie auch tun! 
Hat man allerdings kein 
eigenes Schreibgerät mit, 
so bekommt man bei 
der Übergabe des leeren 
Wahlkuverts und des 
amtlichen Stimmzettels ein 
ungebrauchtes Schreibgerät.

Was passiert, wenn nun 
Kandidaten von der Liste 
runter wollen? Vor allem, 
wenn es Spitzenkandidaten 
bzw. Kandidaten auf 
wählbarer Position betrifft.

Die Listen bleiben jedenfalls 
unverändert.

Der passende Webauftritt für Ihren Fall – mit Case IT

Präsenz im Internet – heutzutage nicht mehr wegzudenken

WebshopWebsite

Case IT Solutions OG
Gustin-Weg 11, 8144 Tobelbad

office@case-it.at
www.case-it.at

Spezialisierung auf Gründer, Einzel- & Kleinunternehmen

Wartung

Webdesign & IT-Komplettlösungen aus einer Hand

Individuelle Lösungen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Veranstaltungen 2020
Aufgrund der Corona-Maßnahmen müssen leider 
unsere Veranstaltungen für das Jahr 2020 abgesagt 
werden. Wir freuen uns aber, Sie nächstes Jahr wie-
der begrüßen zu dürfen.
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Gabriele Scharf
Dipl. Shiatsu-Praktikerin

+43 699 811 416 13
praxis @ shiatsu-gabi.at

www.shiatsu-gabi.at

Attendorfberg 128
8151 Hitzendorf

Termine nach telefonischer Vereinbarung


